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Stellungnahme RIT HA1 zur BV Digitalisierung der Personenstandsregister und 
Polizeimeldebögen+Genehmigung Abschluss Konzessionsvereinbarung, Sitzungsvorlage Nr. 
14-20 / V 04726

I. An die Leitung des Direktoriums, 

Sehr geehrter Herr , 

STRAC stimmt der o.g. Beschlußentwurf zu, empfiehlt allerdings folgende Anpassung: 

4.3 Speichererfordernisse: Seite 12 letzter Satz: "Sollte sich herausstellen, dass die IT-Kosten 
für diesen Speicher den Referatsanteil des Direktoriums überschreiten und stadtratspflichtig 
sein werden, wird der Stadtrat erneut befasst.“

Die benötigten Speichervolumina werden laut it@M über die jeweiligen Fachanwendungen 
über den Kategoriepreis abgedeckt, den es für diese neue Anforderung noch nicht gibt. 
Daher empfehlen wir diesen Satz so abzuändern, dass die SKA die Finanzmittel für die 
Speicherung bereitstellt, sofern die Höhe nicht stadtratspflichtig wird.

Für Fragen stehen Ihnen Herr  und ich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
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